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Verordnung 
über das Statut 

des Ministeriums für Gesundheitswesen.
Vom 27. Oktober 1960

§ 1
Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Das Ministerium für Gesundheitswesen ist das 
zentrale Organ des Ministerrates für den Gesundheits
schutz, auf dem Gebiet des Sozialwesens für die soziale 
Betreuung der Bevölkerung und für die Entwicklung 
der medizinischen Wissenschaft.

(2) Das Ministerium ist juristische Person und Haus
haltsorganisation. Sein Sitz ist Berlin.

§ 2 
Aufgaben

(1) Das Ministerium hat die ihm übertragenen Auf
gaben auf der Grundlage der Gesetze und Beschlüsse 
der Volkskammer, der Erlasse und Beschlüsse des 
Staatsrates und der Verordnungen und Beschlüsse 
des Ministerrates und seines Präsidiums und der 
Beschlüsse und Weisungen der Staatlichen Plan
kommission gemäß der Verordnung vom 13. Februar •
1958 über die Organisation der Planung der Volkswirt
schaft (GBl. I S. 125) zu erfüllen. Dabei hat das Mini
sterium die örtlichen Organe der Staatsmacht bei der 
Lösung der Aufgaben auf dem Gebiet des Gesundheits
und Sozialwesens zu unterstützen, ihre Verantwort
lichkeit zu beachten und zu stärken sowie die direkt 
unterstellten zentralen Einrichtungen anzuleiten und 
zu kontrollieren. Es stützt sich bei seinen Maßnahmen 
auf die entsprechende enge Zusammenarbeit mit den [ 
zuständigen Gewerkschaften und anderen Massen
organisationen. *

(2) Zur Verwirklichung sozialistischer Grundsätze bei 
der Leitung und Entwicklung des Gesundheits- und 
Sozialwesens und der medizinischen Wissenschaft und 
zu deren Durchsetzung in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens hat das Ministerium für Gesund
heitswesen

1. entsprechend den Direktiven und planmethodi
schen Bestimmungen der Staatlichen Plankommis
sion und in Zusammenarbeit mit der Staatlichen 
Plankommission die Ausarbeitung der Perspektiv- 
und Volkswirtschaftsplänc im Bereich des Gesund
heits- und Sozialwesens anzuleiten, die Planvor
schläge abzustimmen, die Erfüllung der Pläne zu 
sichern und zu kontrollieren und die von der Staat
lichen Plankommission im Rahmen der beschlösse-* 
nen Plane für den Bereich Gesundheits- und So
zialwesen festgelegten Aufgaben durchzuführen;

2. Grundsätze für die Entwicklung und Durchführung 
des Gesundheits- und Sozialwesens unter Anwen
dung der neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft 
und der Erfahrungen aufzustellen, vor der Bevöl
kerung darzulegen und die Verwirklichung unter 
Mitwirkung der Mitarbeiter im Gesundheits- und 
Sozialwesen und der Bevölkerung zu organisieren;

3. gesetzliche Bestimmungen auf dem Gebiet des 
Gesundheits- und Sozialwesens, die einer einheit
lichen zentralen Regelung bedürfen, vorzubereiten 
oder im Rahmen der Zuständigkeit zu erlassen;

4. seine Maßnahmen mit denen anderer staatlicher 
und gesellschaftlicher Organe, in deren Bereichen 
Aufgaben des Gesundheits- und Sozialwesens und
der medizinischen Wissenschaft erfüllt werden, zu
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koordinieren.


